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Aufgaben Zivilrichter erster Instanz 

Allgemeiner Teil 

3. Beweis erheben? 

Relationstechnik 

König - jurref.de 

AT 3.1 Relat-Grundl-3.2 

3.1 Grundlagen 

3.2 Klägerstation 

3.3 Beklagtenstation 

3.4 Replikstation 

3.5 Arbeitstechnik II 
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3. Beweis erheben? 

Relationstechnik 

3.1 Grundlagen 

1. Bedeutung der Begutachtung 

2. gedankliche Abfolge - Prinzipien 

4. Denkschema - Lösungsskizze 

3. „Stationen“ 

6. Relationsklausur 

5. „Schnipselprinzip“ 

König - jurref.de 

AT 3.1.1 Relat-Grundl-3.2 
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t

        -Vertr.  -Vert.  -Vertr.

Gericht GerichtGericht Gericht

Gutachten im Zivilprozess bis zum Urteil

         -
Vertr.

       -Vertr.

König - jurref.de 

AT 3.1 Relat-Grundl-2.9 
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tKlage Klageerw. Urteil

Kl-Vertr.

(s. Hecker/Temmen,
JuS 00, 693 u. 794)

 Ist Vortrag des
Mandanten schlüssig ?

 Was ist zweckmäßig ?

Bekl-Vert.

 ist Klage schlüssig ?

 Ist Vortrag d. Kl. unstr.?

 Vortr. zu  Gegenrecht?

 Was ist zweckmäßig ?

Kl-Vertr.

Stellungn. erf. ?

 zum eigenen
Vortrag

 zum Vortr. z.
Gegenrecht

Gericht

 Entscheidungsreife ?

 Beweiserhebung ?

 Zeugen laden (§ 273) ?

 Hinweise erteilen ?

Gericht

 Ist streitige Tatsache
  bewiesen ?

Gericht

 Zulässigkeit ?

 könnte VU ergehen ?

 Hinweise erteilen ?

der Richter fertigt sein “Gutachten” in Etappen (i.d.R. im Kopf; schriftlich als “Votum” nur als Berichterst. in d. Kammer o. d. Senat)

der Ref. hat im Ex. noch nach der Beweisaufn. das komplette “mat.” Gutachten zu erstatten
(= “gekünzelte” Gutachtensituation, praktisch (wie nach einem Richterwechsel)

Gericht

 Ist nach ergänztem Vortrag in der mündl.
  Verh. (weiter) Beweis zu erheben ?

 Was folgt aus dem „dritten“ Sachverhalt,
  den Zeuge/SV dargelegt und den eine Partei
  sich zu eigen gemacht hat ?

 Hinweise erteilen ?

Gutachten im Zivilprozess bis zum Urteil

mündl.
Verhand-

lung
ev. mit BA

Kl./Bekl.-V

mdl. o. schriftl.
(§§ 139 V, 283)

Stellungn. zu mdl. /
nicht rechtz. schriftl.

Hinw. d. Ger. /
Äußerung d.

Gegners erforderl. ?

Kl./Bekl.-V

mdl. o. schriftl.
(§§ 139 V, 283)

Stellungn. zu mdl. /
nicht rechtz.

schriftl. Hinw. d.
Ger. / Äußerung d.
Gegners erforderl.?

?

ev. Beweis-

aufn.

König - jurref.de 

AT 3.1 Relat-Grundl-2.9 
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Gutachten 

• ohne vorherige Begutachtung kann der  
   Richter keine Entscheidung treffen 

König - jurref.de 

AT 3.1 Relat-Grundl-2.9 
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3. Beweis erheben? 

Relationstechnik 

3.1 Grundlagen 

1. Bedeutung der Begutachtung 

2. gedankliche Abfolge - Prinzipien 

4. Denkschema - Lösungsskizze 

3. „Stationen“ 

6. Relationsklausur 

5. „Schnipselprinzip“ 

König - jurref.de 

AT 3.1.2 Relat-Grundl-3.2 
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Gutachten 

• welche gedankliche Abfolge? 
- Ziel: unnötige Beweisaufnahmen vermeiden 

- Prinzip: Tatsachenvortrag wird grds. als wahr unterstellt 

- Zulässigkeitsprüfung vor Schlüssigkeitsprüfung 

- Schlüssigkeitsprüfung vor Erheblichkeitsprüfung 

erst alle AGL prüfen, bevor man mit der Erheblichkeitsprüfung beginnt! 

• ohne vorherige Begutachtung kann der  
   Richter keine Entscheidung treffen 

König - jurref.de 

AT 3.1 Relat-Grundl-3.1 

Warum? 

Warum? 

Warum? 

Warum? 

Warum? 
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Grundsätze der Relationstechnik 

Grundlage 

rechtliche Beurteilung der Tatsachen 
= Gutachten 

Sinn: überflüssige Beweisaufnahmen vermeiden (§ 300 I ZPO) 
 

+ 
Tatsachen, 

die d. Kläger und d. Bekl. “vorgetragen" haben 

Klage zulässig? Klage un zulässig? 

Antrag = Begehren 
§ 253 II Nr. 2, 2. HS i.V.m. § 137 I 

ja 

Beweiserhebung über 
streitige Tatsache(n) 

erforderlich ? 

Entscheidungsreife  
ohne  

Beweisaufnahme? 

Schlüssigkeitsprüfung unterbleibt 

Erheblichkeitssprüfung unterbleibt 

König - jurref.de 

AT 3.1 Relat-Grundl-2.9 
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Grundsätze der Relationstechnik 

Grundlage 

rechtliche Beurteilung der Tatsachen 
= Gutachten 

Sinn: überflüssige Beweisaufnahmen vermeiden ( § 300 I ZPO) 
 

+ 
Tatsachen, 

die d. Kläger und d. Bekl. “vorgetragen" haben 

Klage zulässig? 

Klage n. d. Tatsachen-
darlegung des Klägers  
be gründet? 

Klage n. d. Tatsachen-
darlegung des Klägers  
un begründet? 

Antrag = Begehren 
§ 253 II Nr. 2, 2. HS i.V.m. § 137 I 

ja 

ja 
 

Beweiserhebung über 
streitige Tatsache(n) 

erforderlich ? 

Entscheidungsreife  
ohne  

Beweisaufnahme? 

Erheblichkeitssprüfung unterbleibt 

König - jurref.de 

AT 3.1 Relat-Grundl-2.9 
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Grundsätze der Relationstechnik 

Grundlage 

rechtliche Beurteilung der Tatsachen 
= Gutachten 

Sinn: überflüssige Beweisaufnahmen vermeiden ( § 300 I ZPO) 
 

+ 
Tatsachen, 

die d. Kläger und d. Bekl. “vorgetragen" haben 

Klage zulässig? 

Klage n. d. Tatsachen-
darlegung des Klägers  
be gründet? 

Klage n. d. 
Bestr./Tatsachen-
darlegung des Bekl.  
be gründet? 

Antrag = Begehren 
§ 253 II Nr. 2, 2. HS i.V.m. § 137 I 

ja = „schlüssig“ 

ja 

ja 

Beweiserhebung über 
streitige Tatsache(n) 

erforderlich ? 

Entscheidungsreife  
ohne  

Beweisaufnahme? 

Klage n. d. Bestreiten 
 
d Bekl. un begründet? 

Tatsachendarlegung zu Gegennorm 

Prüfung Tatsvortr. Kl. 
bezogen auf GegenN 
unterbleibt 

König - jurref.de 

AT 3.1 Relat-Grundl-2.9 
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Grundsätze der Relationstechnik 

Grundlage 

rechtliche Beurteilung der Tatsachen 
= Gutachten 

Sinn: überflüssige Beweisaufnahmen vermeiden ( § 300 I ZPO) 
 

+ 
Tatsachen, 

die d. Kläger und d. Bekl. “vorgetragen" haben 

Klage zulässig? 

Klage n. d. Tatsachen-
darlegung des Klägers  
be gründet? 

Antrag = Begehren 
§ 253 II Nr. 2, 2. HS i.V.m. § 137 I 

ja = „erheblich“ 

ja = „schlüssig“ 

ja 

Beweiserhebung über 
streitige Tatsache(n) 

erforderlich ? 

Entscheidungsreife  
ohne  

Beweisaufnahme? 

Klage n. d. Bestreiten 
 
d Bekl. un begründet? 

König - jurref.de 

AT 3.1 Relat-Grundl-2.9 
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Grundsätze der Relationstechnik 

Grundlage 

rechtliche Beurteilung der Tatsachen 
= Gutachten 

Sinn: überflüssige Beweisaufnahmen vermeiden ( § 300 I ZPO) 
 

+ 
Tatsachen, 

die d. Kläger und d. Bekl. “vorgetragen" haben 

Klage zulässig? 

Klage n. d. Tatsachen-
darlegung des Klägers  
be gründet? 

Antrag = Begehren 
§ 253 II Nr. 2, 2. HS i.V.m. § 137 I 

ja = „schlüssig“ 

ja 

Beweiserhebung über 
streitige Tatsache(n) 

erforderlich ? 

Entscheidungsreife  
ohne  

Beweisaufnahme? 

Klage n. d.  
 
d Bekl. un begründet? 

Tatsachendarlegung zu Gegennorm ja = „erheblich“ 

Bestreiten d. Klägers? 
nein 

Tatsachdarlegung d. Klägers zu Gegen-GegenN? 

König - jurref.de 

AT 3.1 Relat-Grundl-2.9 
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Grundsätze der Relationstechnik 

Grundlage 

rechtliche Beurteilung der Tatsachen 
= Gutachten 

Sinn: überflüssige Beweisaufnahmen vermeiden ( § 300 I ZPO) 
 

+ 
Tatsachen, 

die d. Kläger und d. Bekl. “vorgetragen" haben 

Klage zulässig? 

Klage n. d. Tatsachen-
darlegung des Klägers  
be gründet? 

Antrag = Begehren 
§ 253 II Nr. 2, 2. HS i.V.m. § 137 I 

ja = „schlüssig“ 

ja 

Beweiserhebung über 
streitige Tatsache(n) 

erforderlich ? 

Entscheidungsreife  
ohne  

Beweisaufnahme? 

Klage n. d.  
 
d Bekl. un begründet? 

Tatsachendarlegung zu Gegennorm ja = „erheblich“ 

Bestreiten d. Klägers? ja 

König - jurref.de 

AT 3.1 Relat-Grundl-2.9 
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Grundsätze der Relationstechnik 

Grundlage 

rechtliche Beurteilung der Tatsachen 
= Gutachten 

Sinn: überflüssige Beweisaufnahmen vermeiden ( § 300 I ZPO) 
 

+ 
Tatsachen, 

die d. Kläger und d. Bekl. “vorgetragen" haben 

Klage zulässig? 

Klage n. d. Tatsachen-
darlegung des Klägers  
be gründet? 

Antrag = Begehren 
§ 253 II Nr. 2, 2. HS i.V.m. § 137 I 

ja = „schlüssig“ 

ja 

Beweiserhebung über 
streitige Tatsache(n) 

erforderlich ? 

Entscheidungsreife  
ohne  

Beweisaufnahme? 

Klage n. d.  
 
d Bekl. un begründet? 

Tatsachendarlegung zu Gegennorm ja = „erheblich“ 

ja Tatsachdarlegung d. Klägers zu Gegen-GegenN? 

Bestreiten d. Beklagten? ja 

König - jurref.de 

AT 3.1 Relat-Grundl-2.9 
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3. Beweis erheben? 

Relationstechnik 

3.1 Grundlagen 

1. Bedeutung der Begutachtung 

2. gedankliche Abfolge - Prinzipien 

4. Denkschema - Lösungsskizze 

3. „Stationen“ 

6. Relationsklausur 

5. „Schnipselprinzip“ 

König - jurref.de 

AT 3.1.3 Relat-Grundl-3.2 
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Grundsätze der Relationstechnik 

Grundlage 

rechtliche Beurteilung der Tatsachen 
= Gutachten 

Sinn: überflüssige Beweisaufnahmen vermeiden ( § 300 I ZPO) 
in der Praxis nur gedanklich, ev. Skizze 

Darstellung  

im  

Sachbericht 
bzw. 

Tatbestand 

+ 
Tatsachen, 

die d. Kläger und d. Bekl. “vorgetragen" haben 

Prozessstation Klage zulässig? 

Klage n. d. Tatsachen-
darlegung des Klägers  
be gründet? 

Klage un zulässig? 

Klage n. d. Tatsachen-
darlegung des Klägers  
un begründet? 

Klage n. d. Tatsachen-
darlegung des Bekl.  
be gründet? 

 

Beweisstation 

Antrag = Begehren 
§ 253 II Nr. 2, 2. HS i.V.m. § 137 I 

ja = „erheblich“ 

ja = „schlüssig“ 

ja 

„unschlüssig“            ja 
 

ja 

„unerheblich“  ja 

Klägerstation 

Beklagtenstation 

ev. Duplikstation 

ev. Replikstation 

Beweiserhebung über 
streitige Tatsache(n) 

erforderlich ? 

Entscheidungsreife  
ohne  

Beweisaufnahme? 

Tatsachdarlegung d. Klägers? 

Klage n. d. - Bestreiten 
 
d Bekl. un begründet? 

- Tatsachendarl. 

Bestreiten d. Klägers? 

Bestreiten d. Beklagten? 

Tatsachendarl. d. Beklagten? 

König - jurref.de 

AT 3.1 Relat-Grundl-2.9 

Einzelheiten s. 
Replikstation 
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3. Beweis erheben? 

Relationstechnik 

3.1 Grundlagen 

1. Bedeutung der Begutachtung 

2. gedankliche Abfolge - Prinzipien 

4. Denkschema - Lösungsskizze 

3. „Stationen“ 

6. Relationsklausur 

5. „Schnipselprinzip“ 

König - jurref.de 

AT 3.1.4 Relat-Grundl-3.2 
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Klägerstation Beklagtenstation Replikstation Duplikstation Beweisstation

1. AGL

a) anspruchsbegr. Voraussetzungen a) Vortrag zu anspruchsbegr. Voraus.

aa) Voraussetzung A

Tatsachenvortrag a d. Kl. hierzu
P: Auslegen; P: Rechtstatsachen

Ist Tatsache streitig ?
 P: Auslegen

bb) Voraussetzung B

Tatsachenvortrag b d. Kl. hierzu Ist Tatsache streitig ?

b) Vortrag zu Einwendungen Vortrag d. Kl. zu Einwendungen

aa) Einwendung A

(1) Voraussetzung X

Tatsachenvortrag x d.  Bekl. hierzu
P: Auslegen; P: Rechtstatsachen

Ist Tatsache streitig ?
P: Auslegen

(2) Voraussetzung Y

Tatsachenvortrag y d. Bekl. hierzu Ist Tatsache streitig ?

bb) Einwendung B

Wie (1) ff.

Gegennorm zur Einwendung

Voraussetzung Z

Tatsachenvortrag z d. Kl. hierzu Streitig?

c) Vortrag zu mat. Einreden Vortrag d. Kl. zu mat. Einreden

wie b) aa) ff. wie bei Einwendungen

Gegennorm zur mat. Einrede

Wie bei Einwendung

2. AGL (u.U. aufgrund Hilfsvorbringens)

T
e
n
o
r
i
e
r
u
n
g
s
s
t
a
t
i
o
n

relationsmäßiges Denkschema 

König - jurref.de 

AT 3.1 Relat-Grundl-2.9 
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Klägerstation Beklagtenstation Replikstation Duplikstation Beweisstation

1. AGL

2. AGL (u.U. aufgrund Hilfsvorbringens)

T
e
n
o
r
i
e
r
u
n
g
s
s
t
a
t
i
o
n

relationsmäßige Lösungsskizze 

König - jurref.de 

AT 3.1 Relat-Grundl-2.9 



20 

3. Beweis erheben? 

Relationstechnik 

3.1 Grundlagen 

1. Bedeutung der Begutachtung 

2. gedankliche Abfolge - Prinzipien 

4. Denkschema - Lösungsskizze 

3. „Stationen“ 

6. Relationsklausur 

5. „Schnipselprinzip“ 

König - jurref.de 

AT 3.1.5 Relat-Grundl-3.2 
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Klägerstation Beklagtenstation Replikstation Duplikstation Beweisstation  

1. AGL     
 
 
 
 
1. entscheidungserhebl. 
    Fragen 
 
 

u. U. müssen 
mehrere str. 
Tat sac hen  
kumulativ oder 
alternativ 
„festgestellt“ 

werden  
Beweisfragen 
formulieren 
 

2. Beweisbedüfrtigkst. 
bezogen auf jede Beweisfrage 
getrennt prüfen  
3. Beweisantrag 
bezogen auf jede Beweisfrage 
getrennt prüfen 
4. Beweiswürdigung 
bezogen auf jede Beweisfrage 
getrennt prüfen 
5. Gesamtergebnis  
unter Einbeziehung aller 
Beweisfragen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
T
e
n
o
r 
i
e
r
u
n
g
s
s
t
a
t 
i
o
n 

    

a) anspruchsbegr. Voraussetzungen a) Vortrag zu anspruchsbegr. Voraus. 

aa) Voraussetzung A  

Tatsachenvortrag a d. Kl. hierzu 
 

Ist Tatsache streitig ? 
  

bb) Voraussetzung B  

Tatsachenvortrag b d. Kl. hierzu Ist Tatsache streitig ?  

  

b) keine Einwendungen b) Vortrag zu Einwendungen Vortrag d. Kl. zu Einwendungen 

 
 
 
Nur prüfen, wenn schon Tatsachenvortrag d. Kl. 
o. nicht bestrittener Tatsachenvortrag d. Bekl. 
hierzu durchgreift 

aa) Einwendung A  

(1) Voraussetzung X  

Tatsachenvortrag x d.  Bekl. hierzu 
 

Ist Tatsache streitig ? 
 

(2) Voraussetzung Y  

Tatsachenvortrag y d. Bekl. hierzu Ist Tatsache streitig ? 

bb) Einwendung B  

Wie (1) ff.   

   

 cc) keine Gegennorm zur Einwendung Gegennorm zur Einwendung  

 Nur prüfen, wenn schon Tatsachenvortrag d. 
Bekl. o. nicht bestrittener Tatsachenvortrag d. Kl. 
hierzu durchgreift 

Voraussetzung Z  

 Tatsachenvortrag z d. Kl. hierzu Ist Tats. str.? 

    

c) keine Einreden c) Vortrag zu Einreden Vortrag d. Kl. zu Einreden 

wie bei Einwendungen wie b) aa) ff. wie bei Einwendungen 

   

 cc) keine Gegennorm zur Einrede Gegennorm zur Einrede  
 Wie bei Einwednung Wie bei Einwendung Ist Tats. str.? 

    

2. AGL (u.U. aufgrund Hilfsvorbringens)    

 

„Schnipsel“ - vom Anfang bis ans Ende  

König - jurref.de 

Beweisfrage-1.4 

Prinz & Nieberding 

Rechtsanwälte 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• 
           Vechta, den 15.04.2006 

 
In dem Rechtsstreit 

 
K-GmbH ./. Z-GmbH 

 

Az: 6 O 527/06 
 
 
trage ich für meine Mandantin ergänzend vor: 
 
Anläßlich des Telefonates zwischen dem Mitarbeiter Schulz der Klägerin und 
dem Zeugen Müller haben sich beide auf einen Einheitspreis von 258,20 € 
geeinigt.  
 
Beweis: Zeugnis Schulz, zu laden über die Klägerin. 
 
Auf dem Konto der Klägerin ist bislang kein Betrag in Höhe von 20.291,97 € 
gutgeschrieben worden. Die vorgelegte Durchschrift des Überweisungsträgers 
wurde nicht von der Bank gegengezeichnet. Es wird deshalb bereits bestritten, 
dass der Betrag von dem Konto der Beklagten abgebucht wurde.  
 
 
Prinz, Rechtsanwalt 

 
 
Landgericht Oldenburg 
Elisabehtstr. 7 
 
26135 Oldenburg 
 

Schriftsätze, 
Urkunden, 
Protokoll 

Lösungsschema Gutachten 
orientiert am Begehren 

(Klageantrag) 

Die Schnipsel sind identisch! 

möglichst sogar von der Wortwahl 

Beweis 

würdig 

ung 
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Tatbestand: 
Die Klägerin betreibt einen Holzgroßhandel. Die Parteien streiten über die Höhe des vereinbarten 
Kaufpreises für eine am 24.09.2005 an die Beklagte erfolgte Holzlieferung und darüber, ob die 
Beklagte an die Klägerin den Kaufpreis bezahlt  hat. 
 
Die Klägerin verlangt Bezahlung einer Rechnung vom 27.09.2005 über brutto 23.705,63 €, die der 
Beklagten spätestens am 06.10.2005 zuging. Gegenstand dieser Rechnung ist eine Holzlieferung 
vom 20.09.2005 (Rechnungssumme brutto 632,13 €) und eine Holzlieferung vom 24.09.2005, für 
die die Klägerin pro m

3
 netto 258,20 € berechnete, was bei dem Lieferumfang von 77,037 m

3 
einen 

Betrag von brutto 23.073,50 € ausmacht.  
 
Die Klägerin behauptet, ihr Mitarbeiter Schulz und der Mitarbeiter Müller der Beklagten hätten 
sich anlässlich der telefonischen Bestellung durch den Mitarbeiter Müller hinsichtlich der Lieferung 
vom 24.09.2005 auf einen Einheitspreis i.H.v. 258,20 €/ m

3
 geeinigt. Sie, die Klägerin, nehme 

ständig in einer die Klageforderung übersteigenden Höhe einen Bankkredit in Anspruch, für den sie 
14 % Prozent Zinsen zu zahlen habe und den sie zurückgeführt hätte, wenn die Beklagte den 
Kaufpreis bezahlt hätte, was nicht geschehen sei. 
 
Auf Antrag der Klägerin hat der Einzelrichter der Kammer am 17.03.2006 ein Versäumnisurteil 
erlassen, mit dem die Beklagte verurteilt wurde, an die Klägerin 23.705,63 € nebst 5 % Zinsen vom 
07.10. bis zum 07.11.2005 und 14 % Zinsen seit dem 08.11.2005 zu zahlen. Gegen dieses 
Versäumnisurteil, das der Beklagten am 23.03.2006 durch Übergabe an ihren Mitarbeiter 
Kamplage zugestellt wurde, hat sie mit einem am 02.04.2006 bei Gericht eingegangenen 
Anwaltsschriftsatz Einspruch eingelegt.  

Die Klägerin beantragt, 

das Versäumnisurteil aufrechtzuerhalten. 

Die Beklagte beantragt, 

das Versäumnisurteil aufzuheben und die Klage abzuweisen. 

Die Beklagte behauptet, ihr Mitarbeiter Müller habe sich mit dem Mitarbeiter Schulz der Klägerin 
hinsichtlich der am 24.09.2005 erfolgten Holzlieferung auf einen Einheitspreis von 220,00 €/m3 

geeinigt. Hierauf habe sie - was unstreitig ist - die Klägerin auch gleich nach Rechnungserhalt 
hingewiesen. 

Entscheidungsgründe: 
Die Klage ist bis auf einen Teil des Zinsanspruchs begründet.  

Aufgrund des Einspruchs der Beklagten gegen das Versäumnisurteil vom 17.03.2006 ist der Prozess 
in die Lage vor deren Säumnis zurückversetzt worden (§ 342 ZPO). Der statthafte Einspruch ist 
zulässig. Er wurde formgerecht und binnen der zweiwöchigen Einspruchsfrist eingelegt.  

Die Klägerin hat gegen die Beklagte gemäß § 433 Abs. 2 BGB einen Kaufpreisanspruch in Höhe von 
23.705,63 €, der nicht durch eine Zahlung der Beklagten erloschen ist.  

Neben der nicht im Streit befindlichen Forderung in Höhe von 632,13 € hat die Klägerin im Hinblick 
auf die Lieferung vom 24.09.2005 auf der Basis eines Einheitspreises von netto 258,20 €/m

3
 bei 

einer unstreitigen Liefermenge von 77,037 m
3
 einen Kaufpreisanspruch in Höhe von 23.073,50 €. 

Die Voraussetzung hierfür, der Abschluss eines Kaufvertrages durch übereinstimmende 
Willenserklärungen zum Einheitspreis von 258,20 €, liegt vor, weil sich die Mitarbeiter der 
Parteien telefonisch anlässlich der Bestellung durch den Zeugen Müller auf diesen Preis geeinigt 
haben. Dies steht zur Überzeugung des Gerichts aufgrund der Aussage des Zeugen Schulz ohne 
vernünftigen Zweifel fest.  

Der Zeuge Schulz hat ausgesagt, er habe einen Preis von rund 260,00 € gefordert und der Zeuge 

Müller habe sich hierauf schließlich eingelassen. Diese Aussage ist glaubhaft.  

Klägerstation Beklagtenstation Replikstation Duplikstation Beweisstation  

1. AGL     
 
 
 
 
1. entscheidungserhebl. 
    Fragen 
 
 

u. U. müssen 
mehrere str. 
Tat sac hen  
kumulativ oder 
alternativ 
„festgestellt“ 

werden  
Beweisfragen 
formulieren 
 

2. Beweisbedüfrtigkst. 
bezogen auf jede Beweisfrage 
getrennt prüfen  
3. Beweisantrag 
bezogen auf jede Beweisfrage 
getrennt prüfen 
4. Beweiswürdigung 
bezogen auf jede Beweisfrage 
getrennt prüfen 
5. Gesamtergebnis  
unter Einbeziehung aller 
Beweisfragen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
T
e
n
o
r 
i
e
r
u
n
g
s
s
t
a
t 
i
o
n 

    

a) anspruchsbegr. Voraussetzungen a) Vortrag zu anspruchsbegr. Voraus. 

aa) Voraussetzung A  

Tatsachenvortrag a d. Kl. hierzu 
 

Ist Tatsache streitig ? 
  

bb) Voraussetzung B  

Tatsachenvortrag b d. Kl. hierzu Ist Tatsache streitig ?  

  

b) keine Einwendungen b) Vortrag zu Einwendungen Vortrag d. Kl. zu Einwendungen 

 
 
 
Nur prüfen, wenn schon Tatsachenvortrag d. Kl. 
o. nicht bestrittener Tatsachenvortrag d. Bekl. 
hierzu durchgreift 

aa) Einwendung A  

(1) Voraussetzung X  

Tatsachenvortrag x d.  Bekl. hierzu 
 

Ist Tatsache streitig ? 
 

(2) Voraussetzung Y  

Tatsachenvortrag y d. Bekl. hierzu Ist Tatsache streitig ? 

bb) Einwendung B  

Wie (1) ff.   

   

 cc) keine Gegennorm zur Einwendung Gegennorm zur Einwendung  

 Nur prüfen, wenn schon Tatsachenvortrag d. 
Bekl. o. nicht bestrittener Tatsachenvortrag d. Kl. 
hierzu durchgreift 

Voraussetzung Z  

 Tatsachenvortrag z d. Kl. hierzu Ist Tats. str.? 

    

c) keine Einreden c) Vortrag zu Einreden Vortrag d. Kl. zu Einreden 

wie bei Einwendungen wie b) aa) ff. wie bei Einwendungen 

   

 cc) keine Gegennorm zur Einrede Gegennorm zur Einrede  
 Wie bei Einwednung Wie bei Einwendung Ist Tats. str.? 

    

2. AGL (u.U. aufgrund Hilfsvorbringens)    

 

Prinz & Nieberding 

Rechtsanwälte 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• 
           Vechta, den 15.04.2006 

 
In dem Rechtsstreit 

 
K-GmbH ./. Z-GmbH 

 

Az: 6 O 527/06 
 
 
trage ich für meine Mandantin ergänzend vor: 
 
Anläßlich des Telefonates zwischen dem Mitarbeiter Schulz der Klägerin und 
dem Zeugen Müller haben sich beide auf einen Einheitspreis von 258,20 € 
geeinigt.  
 
Beweis: Zeugnis Schulz, zu laden über die Klägerin. 
 
Auf dem Konto der Klägerin ist bislang kein Betrag in Höhe von 20.291,97 € 
gutgeschrieben worden. Die vorgelegte Durchschrift des Überweisungsträgers 
wurde nicht von der Bank gegengezeichnet. Es wird deshalb bereits bestritten, 
dass der Betrag von dem Konto der Beklagten abgebucht wurde.  
 
 
Prinz, Rechtsanwalt 

 
 
Landgericht Oldenburg 
Elisabehtstr. 7 
 
26135 Oldenburg 
 

„Schnipsel“ - vom Anfang bis ans Ende  

Die Schnipsel sind identisch! 

möglichst sogar von der Wortwahl 

Schriftsätze, 
Urkunden, 
Protokoll 

Vom Gutachten zum Urteil 

Gutachten mit 
Beweisstation 

König - jurref.de 

Beweisfrage-Klausur 

Beweis 

würdig 

ung 
Beweis 

würdig 

ung 
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3. Beweis erheben? 

Relationstechnik 

3.1 Grundlagen 

1. Bedeutung der Begutachtung 

2. gedankliche Abfolge - Prinzipien 

4. Denkschema - Lösungsskizze 

3. „Stationen“ 

6. Relationsklausur 

5. „Schnipselprinzip“ 

König - jurref.de 

AT 3.1.6 Relat-Grundl-3.2 
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Beweis erheben? 

Relationstechnik 

Relationsklausur 

König - jurref.de 

AT 3.1 Relat-Grundl-2.9 

aus Zeitgründen „abgespeckte“ Form einer früher üblichen 

„kompletten“ Relationshausarbeit  
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König - jurref.de 

AT 3.1 Relat-Grundl-2.9 

aus Zeitgründen „abgespeckte“ Form einer früher üblichen 

„kompletten“ Relationshausarbeit  
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von mir ergänzt zu einer „kompletten“ Relation, wie sie früher 
im Rahmen einer Examenshausarbeit anzufertigen war: 

A. Sachbericht 

B. Gutachten 
Vorschlag 

I.      Prozessstation = Verfahrensstation 

II.    Klägerstation 

III.  Beklagtenstation 
IIIa.    ev. Replik-/ Duplikstation 

König - jurref.de 

AT 3.1 Relat-Grundl-2.9 

IV.   Beweisstation 

V.     Tenorierungsstation 

C. Urteilsentwurf 

Rubrum 

Tenor 

Tatbestand 

Entscheidungsgründe 

Verfahrensstadium: idR wurde schon Beweis erhoben 

bei Anders/Gehle (bis 8. Aufl. B VI, ab 9. Aufl. ja-aktuell.de Fall 1) 

„komplette“  
Musterrelation 
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„komplette“  
Musterrelation 

bei Anders/Gehle (bis 8. Aufl. B VI, ab 9. Aufl. ja-aktuell.de Fall 1) 

IV.   Beweisstation 

aber Vorsicht: m.E. unvollständig in der Beweisstation, s. „Beweiserhebung“ - „Beweisfrage“ 

1. Beweisfrage 

2. Beweisbedürftigkeit 

3. Beweisantritt 

4. 4. Beweiswürdigung 

König - jurref.de 

AT 3.1 Relat-Grundl-2.9 
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Die Punkte "Beweisfrage, Beweisbedürftigkeit und Beweisantritt" werden in den 
Musterrelationen vielfach nicht aufgeführt (z.B. bei Anders/Gehle, ja-aktuell.de 
Übungsfall 1). Diesen Musterrelationen liegen Fälle zugrunde, in denen schon Beweis 
erhoben wurde und der Referendar gleichwohl noch eine Relation zu schreiben hat. 
Auch in diesen Situationen, in denen also schon ein Richter die Beweiserhebung zu 
einer bestimmten Frage angeordnet hat, muss der Referendar als Vorfrage der 
Beweiswürdigung gleichwohl klären, über welche konkrete Frage Beweis zu erheben 
war, ob überhaupt ein Bedürfnis dafür bestand und ob möglicher Weise noch weitere 
von dem Gericht bislang "übergangene" Beweisantritte gemacht wurden. Aufgabe 
des Referendars ist es also, praktisch das Gericht daraufhin zu kontrollieren, ob die 
angeordnete und durchgeführte Beweisaufnahme von der Beweisrichtung 
zutreffend, notwendig und vollständig war. So muss selbst der Richter, der im Laufe 
des Verfahrens zunächst die Beweiserhebung angeordnet und dann auch 
durchgeführt hat, vorgehen. Nach der durchgeführten Beweiserhebung und vor der 
Beweiswürdigung muss sich jeder Richter selbst noch einmal kontrollieren, ob er 
über die richtige Beweisfrage Beweis erhoben hat, ob insoweit z.B. Vermutungen 
greifen oder ob noch weitere Zeugen benannt wurden, bevor er in dem Urteil 
entscheidet. Aus diesem Grund sollte in einer Relation immer (also auch nach 
erfolgter Beweisaufnahme) noch zu den Punkten Beweisfrage (einschließlich 
Beweislast), Beweisbedürftigkeit und Beweisantritt Stellung genommen werden, und 
sei es nur zur Selbstkontrolle des Referendaren. 

König - jurref.de 

AT 3.1 Relat-Grundl-3.1 
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JPA Nds zum Aufbau eines Gutachtens nach den 
 Grundsätzen der Relationstechnik 

König - jurref.de 

AT 3.1 Relat-Grundl-2.9 



30 

A. Sachbericht 

B. Gutachten 
Vorschlag 

I.      Prozessstation = Verfahrensstation 

II.    Klägerstation 

III.  Beklagtenstation 
IIIa.    ev. Replik-/ Duplikstation 

König - jurref.de 

AT 3.1 Relat-Grundl-2.9 

IV.   Beweisstation 

V.     Tenorierungsstation 

C. Urteilsentwurf 

Rubrum 

Tenor 

Tatbestand 

Entscheidungsgründe 

Verfahrensstadium: idR wurde schon Beweis erhoben 

von mir „abgespeckte“ Relation, wie sie heute 
im Rahmen einer Examensklausur anzufertigen ist: 

Tatbestand 
G

ru
n
d
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ü
r 

d
ie

 „
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te
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zu
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Aufbau Relationsklausur 

I.   Tatbestand 

II.  Gutachten 

III. Entscheidungsvorschlag 

1. (grobes) Ergebnis des Gutachtens 

2. Prozess-/Verfahrensstation Grds.: nur wenn gerügt und bei § 338 ff. 

3. Klägerstation 

4. Beklagtenstation 

5. Replikstation nur soweit Fall dazu Anlass gibt 

6. Duplikstation nur soweit Fall dazu Anlass gibt (selten) 

7. Beweisstation 

8. Tenorierungs-/Entscheidungsstation 
    a) beim Urteil (Examenssituation): Begründung Hauptsachetenor,  

                                                                 Kostengrundentscheidung,  
                                                                 vorläufige Vollstreckbarkeit 
     b) beim Beschluss (Praxis): 
          Begründung für Hinweis-, Auflagen- oder Beweisbeschluss 

Darlegungsstationen 

Sachverhalt  
wird jeweils  

als wahr 
unterstellt 

In der Examensklausur nur ausformulierter Tenor d. Urteils (BB äußerst selten) 

bei unstreitigem SV zur Zulässigkeit 

König - jurref.de 

AT 3.1 Relat-Grundl-2.9 

Verfahrensstadium: idR wurde schon Beweis erhoben 

trotzdem Beweisfrage erarbeiten  +     Beweiswürdigung  


